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Nachhaltig zur Verfügung stehende Energieressourcen sind 

beispielsweise:

• Solarenergie (Sonnenenergie)

• Photovoltaik

• Solarthermie

• Windenergie

• Windkraftanlage / Windpark

• Thermik

• Wasserkraft

• Geothermie (Erdwärme)

• durch Gezeiten erzeugte Energie

• Bioenergie* (energetisches Potenzial aus nachwachsenden Rohstoffen)

* Eine andere Quelle erneuerbarer Energien ist das energetische Potenzial (Biogas, Bioethanol, Holz u. a.) der aus 

nachwachsenden Rohstoffen gewonnenen Biomasse.

Die aus Quellen erneuerbarer Energie erzeugten Energieformen (Elektrizität, 

Wärme, Kraftstoff) werden oft ebenfalls als erneuerbare Energien bezeichnet.
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Eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) ist eine elektrische Anlage, in der mittels Module ein Teil der solaren 

Strahlungsenergie in elektrische Energie umgewandelt und dem PV-Anlagenbetreiber zur Nutzung zur 

Verfügung gestellt wird.  

Mehrere Module in Reihe bilden einen Strang (String). Die Summe der Stränge bildet den Generator. 

Die Unterkonstruktion (Montagesystem) fixiert die Module am Installationsort. 

Leitungen bringen die elektrische Energie der Module, die als Gleich-strom / Gleichspannung (DC) vorliegt, 

zum Wechselrichter, der sie in Wechselstrom / Wechselspannung (AC) umwandelt. 

Der Wechselrichter ist das Bindeglied zwischen dem Photovoltaik-Generator (DC-Seite) und dem 

Wechselstromnetz (AC-Seite). Eine seiner grundlegenden Aufgaben ist es, den vom Photovoltaik-

Generator in jedem Zeitpunkt aktuell erzeugten solaren Gleichstrom dynamisch in netzkonformen 

Wechselstrom umzuformen.

Das Produkt aus AC-Leistung [kW] und der Zeit (Sekunden [s] bzw. Stunden [h]) stellt die elektrische Arbeit 

dar, sie wird in Kilowattstunden [kWh] durch Stromzähler gemessen und häufig mit dem Begriff Ertrag 

bezeichnet.

Es können Schutzeinrichtungen zum Einsatz kommen: Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz), 

Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter / RCD), Leitungsschutzschalter (MCB, umgangssprachlich 

Sicherungen), ggf. Überspannungsschutzgeräte (SPD). 

Die aufgrund von Einstrahlung erzeugte elektrische Arbeit steht zur Eigenversorgung oder zur 

Netzeinspeisung (Einspeisung in das öffentliche Stromnetz gegen Vergütung aus dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG)) zur Verfügung.  

Eine Möglichkeit um die Eigenversorgung zu erhöhen besteht darin, ein Batteriespeichersystem zu 

installieren. (Als zeitliches Verzögerungsglied kann elektrische Energie aus der Photovoltaikanlage 

aufgenommen (ähnlich einem Verbraucher) und zu einem späteren Zeitpunkt (ähnlich einem Erzeuger) 

wieder abgegeben werden.) 
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Photovoltaik – der Reiz der Unabhängigkeit

„Energiefluss eines typischen Tags in Mitteleuropa“

Datenquelle: BDH Bundesverband der Deutschen HeizungsindustrieQuelle: schrack.com /Sichere Installation von PV-Anlagen mit Energiespeichersystemen
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Quelle: Informationsoffensive des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)
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Quelle: Informationsoffensive des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)
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PV-Anlagen – Arten

frei stehende Anlagen

Inselanlagen

Wandmontage

Dachmontage
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PV-Anlagen – Arten

frei stehende Anlagen

Inselanlagen

Wandmontage

Dachmontage

PV-Module sind elektrische Betriebsmittel.
Sie unterliegen den Regelungen der Niederspannungsrichtlinie [*] und sind mit 

dem CE- Kennzeichen in Verkehr zu bringen. Die Niederspannungsrichtlinie wird 

erfüllt, wenn die Anforderungen der Normen IEC 61730/DIN EN 61730 einge-

halten werden. Die im Rahmen dieser Normen vorgegebenen Brandprüfungen 

sind nicht als Nachweis der bautechnischen Anforderungen an Gebäude 

geeignet.

* Richtlinie 2006/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel 

zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie)
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Spread of Flame Test:

„Flammenausbreitung an der Oberseite“ Test mittels 

Gasflamme unter Einwirkung von gerichtetem Wind 

über die Oberfläche der Module geführt. Dauer der 

Beflammung zw. 4 bis 10min, Brennerleistung 325 

kW bis 378 kW. 

Klassen: C→ 3,90m     B→ 2,40m     A →1,82m

Achtung: Das sind KEINE Brennbarkeitsklassen 

für Bauprodukte nach EN 13501-1!

Zertifikatsprüfung für PV-Module - zwei spezielle Tests:

Burning Brand Test:

„Mitbrennen oder Durchbrennen des Prüfkörpers“ 

Test je nach Klassifizierung „C“, „B“, „A“ mittels 

Holzkrippe mit einer Masse von 10 g bis 2.000 g als 

Brandsatz unter Windeinfluss.
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Hintergrund für die Tests:
Komponenten von PV-Anlagen haben Polymeranteil 

und sind damit brennbar. Der Anteil an Polymeren in 

kristallinen Glas-Folie Dickschichtmodulen (c-Si) liegt 

bei 5 bis 10 %. Entsprechend sind dies massemäßig ca. 

600 bis 1.200 g/m²:

• Einbettungsmaterial (EVA-Einbettungsfolie) 

• Rückseitenfolie (PET/PVF)

• Kleber und Dichtmaterialien 

• Isoliermaterialien in Anschlussdosen, Anschluss-

kabeln und Steckverbindern.  

Beispiel: Bei einer Modulfläche von 50 m² (ca. 38 

Standardmodule, ca. 9 kWp) sind bis zu 60 kg Polymere 

in den Modulen vorhanden. Weitere Polymere sind in 

Strangleitungen, Anschlusskästen oder Wechselrichtern 

enthalten. Polymere erzeugen eine hohe Verbrennungs-

wärme, die nach VdS 2516 z.B. bei Polyethylen (PE) in 

etwa dem Wert von Heizöl entspricht (PE: 46 MJ/kg > 

Heizöl: 43 MJ/kg)

Zertifikatsprüfung für PV-Module - zwei spezielle Tests:
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Zertifikatsprüfung für PV-Module - zwei spezielle Tests:

Spread of Flame Test:

„Flammenausbreitung an der Oberseite“ Test mittels 

Gasflamme unter Einwirkung von gerichtetem Wind 

über die Oberfläche der Module geführt. Dauer der 

Beflammung zw. 4 bis 10min, Brennerleistung 325 

kW bis 378 kW. 

Klassen: C→ 3,90m     B→ 2,40m     A →1,82m

Achtung: Das sind KEINE Brennbarkeitsklassen 

für Baustoffe nach EN 13501-1!

Burning Brand Test:

„Mitbrennen oder Durchbrennen des Prüfkörpers“ 

Test je nach Klassifizierung „C“, „B“, „A“ mittels 

Holzkrippe mit einer Masse von 10 g bis 2.000 g als 

Brandsatz unter Windeinfluss
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Klasse A (2 kg Holzkrippe) nach IEC 61730-2 oder

Klasse B (500 g Holzkrippe) nach IEC 61730-2

Kann nach EN 13501-1 die Baustoff-Brennbarkeitsklasse „C-s2“
erreichen (abhängig vom Hersteller).

Seltene Glas-Glas-Module mit Silikonfüllung: A2, d0-s1 / B, d0-s1
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Zumeist Klasse B (500 g Holzkrippe) nach IEC 61730-2 oder

Klasse C (10g Holzkrippe) nach IEC 61730-2

Erreichen nach EN 13501-1 die Baustoff-Brennbarkeitsklasse „E“
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ABWEHRENDER 

BRANDSCHUTZBaulich

B R A N D S C H U T Z

Betriebsfeuerwehr

Freiwillige Feuerwehr

Berufsfeuerwehr

Feuerwiderstand 

von Bauteilen

Technisch Organisatorsich

Fluchtwege und 

Notausgänge

Brandabschnitte / 

Brandwände

Festlegung Baus-

toff-Brennbarkeit

Rauch- und Wärme-

abzugsanlagen

Brandmeldetechnik 

und Alarmierung

Rauchfreihaltung

Löschanlagen und 

Löschwasseranlage

Zufahrt und 

Zugänglichkeit
Löschwasserbezug

Betrieblicher 

Brandschutz

Zuständigkeit

Kontrolltätigkeit / 

Managementsystem

Kennzeichnungen

Löschmittel (TFL)

Ausbildung

Mannschaftsstärke

Ausrüstung

Festgelegte Schutzziele müssen erreicht werden

Erstellen und Betreiben muss wirtschaftlich sein

VORBEUGENDER 

BRANDSCHUTZ

Einsatztaktik

Es gibt kein „Österreichisches 

Brandschutzgesetz“!

Die Herausforderung bei PV-Anlagen:

Kombination aus „Elektr. Betriebsmittel“ mit 

den „Anforderungen an Bauprodukte“
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https://www.oib.or.at/sites/default/files/leistungsorientierte_vorschriften_heft_2_2013.pdf
https://www.oib.or.at/sites/default/files/leistungsorientierte_vorschriften_heft_2_2013.pdf
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• Baugesetze und techn. Bestimmungen/VO

(überwiegend vereinheitlicht)

• Feuer- und Gefahrenpolizeigesetze

• Feuerwehrgesetze 

• Veranstaltungsgesetze und VO

• Pflegegesetze und VO

• Behindertenbetreuungsgesetze / VO

• Krankenanstaltengesetze und VO

• Kinderbildungs- und Betreuungsges. und VO

• Landarbeitergesetze und VO

• Art. 15a Vereinbarungen (!)

• und viele andere mehr

• Gewerbeordnung

• Allg. Schutzbestimmungen

für Personen

• ArbeitnehmerInnenschutz

• AschG (Allg. Schutzbest.)

• ArbeitsstättenVO (Gebäude)

• ArbeitsmittelVO (Geräte)

• ElektroschutzVO (ET)

• KennVO (Kennzeichen)

• DokumentationsVO

• etc.

• Elektrotechnikgesetz

• Elektrotechnikverordnung mit ÖVEs

• Behindertengleichstellungsgesetz

• Ü-Frist bis 31.12.2015

• Mineralrohstoffgesetz (Verweis AschG)

• und viele andere

Bundesgesetze, VO

Normen (ÖN, EN, ISO)

Richtlinien: TRVB, Merkblätter, Versicherungen, 

Deutsche RL, VKF-RL, Erlässe, Bedienungsanl., etc.

Projekt- bzw. Einreichunterlagen 

sowie Ergebnisse aus beh. Verhand-

lungen und die Auflagen aus den

BESCHEIDEN

ÖVE

Landesgesetze, VO

„Regeln der

Technik“

„RdT“, z.T. auch

verbindlich erkl.

P
la

n
u

n
g
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Bundesgesetze und Verordnungen (BGBl.) – Genehmigung?

Landesgesetze und Verordnungen (LGBl.) – Genehmigung?

Verordnungen und Richtlinien des Österreichischen Instituts 

für Bautechnik (OIB)

Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik (ÖVE)

Merkblätter des Kuratoriums für Elektrotechnik

Österreichische, Europ. und ISO-Normen (ÖN, EN) sowie ONR

und ON-Regeln

Technische Richtlinien für Vorbeugenden Brandschutz des 

ÖBFV und der BV-Stellen (TRVB, MVB der BV-Stelle OÖ)

Richtlinien und Merkblätter des Österreichischen 

Bundesfeuerwehrverbandes (ÖBFV)

Richtlinien und Merkblätter der Österreichischen  Vereinigung 

für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW)

Merkblätter der österr. Sozialversicherungen, allen voran der 

AUVA sowie deutsche BG/BGI und DGUV-Regeln

Erlässe und Informationen diverser Ministerien (z.B. BM ASK)

Regelungen der Versicherungen (z.B. VVO)

Vorgaben der Hersteller (CE, Anleitungen, etc.)
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ÖVE/ÖNORM E 8101:2019-01-01 und /AC1:2020-05-01  ........................................................ [LINK zum Webshop]

ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 ........................................................ [LINK zum Webshop]

ÖVE EN 62446-1:2019-05-01 PV-Systeme - Anforderungen an Prüfung, 

Dokumentation und Instandhaltung ........................................................ [LINK zum Webshop]

ÖVE-R11-1:2022 Sicherheitsanforderungen Feuerwehreinsatz.............................................. [LINK zum Webshop] 

ÖVE-R11-3:2016 Blendung PV-Anlagen ........................................................ [LINK zum Webshop] 

ÖVE-R20:2016 Energiespeichersysteme ........................................................ [LINK zum Webshop]

ÖVE-Richtlinie R 6-2-1:2012 Blitz- und Überspannungsschutz .................................................. [LINK zum Webshop]

ÖVE-Richtlinie R 6-2-2:2022 Blitz- und Überspannungsschutz Anwendungs-

grundsätze an Überspannungsschutzgeräte ........................................................ [LINK zum Webshop]

VDE-AR-E 2100-712:2017 Einhaltung der elektrischen Sicherheit im Falle 

einer Brandbekämpfung ........................................................ [LINK zum Webshop]

Sicherheitsleitfaden Österr. Versicherungsverbandes VVO ........................................................ [LINK zum download]

Info des Deutschen Feuerwehrverbands ........................................................ [LINK zum download]

WKO-Vortrag der ATB Becker Photovoltaik GmbH zur 

ÖVE-Richtlinie R 11-1 ........................................................ [LINK zum download]

diverse Schulungsunterlagen der Feuerwehrverbände ......................................... (Eigenrecherchen durchführen)

BF München, PV und Feuerwehr, Stand V6.15 ........................................................ [LINK zum download]

BFKdO Baden, PV-Schulung 2014 ........................................................ [LINK zum download]

Bewertung des Brandrisikos in Photovoltaik-Anlagen und Erstellung von 

Sicherheitskonzepten zur Risikominimierung ........................................................ [LINK zum download]

VdS-RL 3145:2017 (02) ........................................................ [LINK zum download]

Gütesicherung RAL–GZ 966 Solarenergieanlagen Stand August 2008 ..................................... [LINK zum download]

Internetseite zu PV-Brandsicherheit - http://pv-brandsicherheit.de/ (Stand 2014) ......................... [LINK zur Webseite]

Merkblatt „PV-Anlagen“ der Brandverhütungsstelle Oberösterreich MVB-036-2022-07 [LINK zum download|

ACHTUNG: Schnittstelle zu anderen Fachbereichen beachten! Z.B. Arbeitssicherheit (Zugang Dach, 

Absturzsicherung, Durchsturzsicherung, Transport am Dach, Persönliche Schutzausrüstung), Statik 

(zusätzliche Dachlast, Schneelast), etc. → [LINK zur Arbeitsinspektion]

https://www.ove.at/normung-oek/produktprogramm/ove-richtlinien/
https://www.ove.at/normung-oek/produktprogramm/ove-richtlinien/
https://www.ove.at/normung-oek/produktprogramm/ove-richtlinien/
https://www.ove.at/normung-oek/produktprogramm/ove-richtlinien/
https://www.ove.at/normung-oek/produktprogramm/ove-richtlinien/
https://www.ove.at/normung-oek/produktprogramm/ove-richtlinien/
https://www.ove.at/normung-oek/produktprogramm/ove-richtlinien/
https://www.ove.at/normung-oek/produktprogramm/ove-richtlinien/
https://www.vde-verlag.de/normen/1100451/e-vde-ar-e-2100-712-anwendungsregel-2017-07.html
https://www.vvo.at/vvo/vvo.nsf/sysPages/x02BFE67A79FB42E0C1257CF3000DB2DE/$file/PV_Sicherheitsleitfaden.pdf
https://shop.vds.de/de/download/0436327fe280c144e89353ef3be626d9/
https://www.wko.at/service/sbg/umwelt-energie/Ing.-Becker---Vorkehrungen-fuer-Einsatzkraefte.pdf
http://www.pv-brandsicherheit.de/fileadmin/downloads_fe/THIEM_Basisvortrag_V6_16_2014.pdf
http://www.bfkdo-baden.com/cms/upload/Sachgebiete_Downloads/KDT-Fortbildungen/PV_Schulung_2014.pdf
http://www.pv-brandsicherheit.de/fileadmin/downloads_fe/Leitfaden_Brandrisiko_in_PV-Anlagen_V01.pdf
https://shop.vds.de/de/download/0436327fe280c144e89353ef3be626d9/
https://www.dgs.de/fileadmin/files/RAL_Solar/RAL-GZ_966-Endversion.pdf
http://pv-brandsicherheit.de/
https://www.bvs-ooe.at/wp-content/uploads/2022/07/MVB-036_2022_PV-Anlagen.pdf
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Bauarbeiten-_Bergbau/Errichtung_von_Photovoltaikanlagen.html
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§ 77. (1) Die Betriebsanlage ist zu genehmigen, wenn 

nach dem Stand der Technik (§ 71a) und dem 

Stand der medizinischen und der sonst in Betracht 

kommenden Wissenschaften zu erwarten ist, daß ... 

die ... voraussehbaren Gefährdungen im Sinne des 

§ 74 Abs. 2 Z 1 vermieden und Belästigungen, 

Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen

im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 auf ein 

zumutbares Maß beschränkt werden.... 
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§ 81. (1) Wenn es zur Wahrung der im § 74 Abs. 2 

umschriebenen Interessen erforderlich ist, bedarf 

auch die Änderung einer genehmigten Betriebs-

anlage einer Genehmigung im Sinne der 

vorstehenden Bestimmungen. Diese Genehmigung 

hat auch die bereits genehmigte Anlage so weit zu 

umfassen, als es wegen der Änderung zur Wahrung 

der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen 

gegenüber der bereits genehmigten Anlage 

erforderlich ist..... 
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Ist die PV-Anlage ausschließlich für den Eigenverbrauch (ohne Einspeisung)?

→ wenn JA: 

dann ist zu prüfen, ob diese Anlage „emissionsneutral“ oder „nachbarneutral“ ist

Was könnte beispielsweise betroffen sein?

→ Elektrische Leistung (Trafoanlage erforderlich? ja, nein)

→ Brandschutz, Feuerwehrkräfte

→Wartung/Instandhaltung – Arbeitnehmerschutz (löst noch keine gewerbe-

behördliche Genehmigungspflicht aus)

→ Lichtemission z.B. durch Blendwirkung (Nachbarschaft, Luftfahrt)

→ etc.

Dient die PV-Anlage zur Überschuss-Einspeisung?

→ wenn JA:

gewerbebehördlich genehmigungspflichtig

Dient die PV-Anlage zur Energiegewinnung und nicht dem Eigenverbrauch?

→ wenn JA:

Gewerbebehörde nicht zuständig – Genehmigung nach 

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 – ElWOG 2010
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Verschiedene Rechtsmaterien = unterschiedlicher Zugang

Bauvorschriften für das Land Steiermark - Steiermärkisches Baugesetz

§ 43 Allgemeine Anforderungen

(1) Bauwerke und alle ihre Teile müssen so geplant und ausgeführt sein, dass 

sie unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich sind und 

die in Folge angeführten bautechnischen Anforderungen erfüllen. Diese 

Anforderungen müssen entsprechend dem Stand der Technik bei vorherseh-

baren Einwirkungen und bei normaler Instandhaltung über einen wirtschaftlich 

angemessenen Zeitraum erfüllt werden. Dabei sind Unterschiede hinsichtlich 

der Lage, der Größe und der Verwendung der Bauwerke zu berücksichtigen.
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Bauvorschriften für das Land Steiermark - Steiermärkisches Baugesetz

§ 19 Baubewilligungspflichtige Vorhaben

Folgende Vorhaben sind baubewilligungspflichtig, sofern sich aus den §§ 20 

und 21 nichts anderes ergibt:

5. Photovoltaikanlagen mit einer installierten elektrischen Engpassleistung 

von mehr als 500 kWp und solarthermische Anlagen mit einer Brutto-Fläche 

von insgesamt mehr als 3.000 m²
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Bauvorschriften für das Land Steiermark - Steiermärkisches Baugesetz

§ 20 Baubewilligungspflichtige Vorhaben im vereinfachten Verfahren

Für folgende baubewilligungspflichtige Vorhaben gelten die Bestimmungen 

des vereinfachten Verfahrens gemäß § 33, soweit sich aus §§ 19 und 21 

nichts anderes ergibt:

k. Photovoltaikanlagen und solarthermische Anlagen mit einer Höhe von mehr 

als 3,50 m oder einer Brutto-Fläche von insgesamt mehr als 400 m²
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Bauvorschriften für das Land Steiermark - Steiermärkisches Baugesetz

§ 21 Meldepflichtige Vorhaben

(1) Zu den meldepflichtigen Vorhaben gehört die Errichtung, Änderung oder 

Erweiterung von:

o) Photovoltaikanlagen und solarthermische Anlagen bis zu einer Brutto-

Fläche von insgesamt nicht mehr als 400 m²; dabei dürfen Anlagen und 

ihre Teile eine Höhe von 3,50 m nicht überschreiten.

ACHTUNG:

(4) Durch meldepflichtige Vorhaben dürfen Bau- und Raumordnungs-

vorschriften, wie insbesondere festgelegte Bauflucht-, Baugrenz- und 

Straßenfluchtlinien, sowie die Vorschriften über Abstände nicht 

verletzt werden.
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➢ Vereinheitlichung technischer Bauvorschriften (Anforderungen an Gebäude) in 

den Bundesländern durch Vereinbarungen nach Artikel 15a BverfG

➢ Verbindlicherklärung nach den Landes-Baugesetzen (Bautechnik-Verordnungen), 

wobei nach den gesetzlichen Regelungen „der Stand der Technik“ gilt

➢ ab der Ausgabe der aktuellen OIB-RL gelten diese in Bundesverfahren (z.B. 

GewO, ASchG) als „Regeln der Technik“, die den Stand der Technik wiedergeben
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https://www.oib.or.at/oib-richtlinien/richtlinien/2023
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OIB RL 2 - BRANDSCHUTZ
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OIB RL 2 - BRANDSCHUTZ 

Einteilung GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5  Hochhaus OIB RL 2.3 
Definition 
(vereinfacht) 

Freistehend 
≤ 3 Geschoße 
≤ 7 m 
1 BE / 2 WE 
≤ 400 m² BGF 

≤ 3 Geschoße 
≤ 7 m 

≤ 400 m² BGF 
(wenn freistehend 
und nur WE dann bis 
800 m² BGF) sowie 
Reihenhäuser 

≤ 3 Geschoße 
≤ 7 m 
 
wenn nicht in die 
GK 1 oder GK2 
einzureihen 

≤ 4 Geschoße 
≤ 11 m 
1 BE / WE = ∞m² 
oder n BE / n WE 
mit ≤ 400 m² BGF 

≤ 22 m 
 
wenn nicht in 
die GK 1 - GK4 
einzureihen 

 > 22 m 
≤ 32 m 

> 32 m 

≤ 90 m 
 
(> 90 m nur mit 
Brandschutz-
konzept) 

< 90 m        Hochhaus II 

         

         

> 32 m         

≤ 32 m       Hochhaus I  

         

         

         

≤ 22 m         

         

         

≤ 11 m    3.OG     

≤ 7 m 2. OG 2. OG 2. OG 2. OG     

 1. OG 1. OG 1. OG 1. OG     

 EG EG EG EG     

Darstellung GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5  Hochhaus  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 BGF ...... Brutto-Geschoßfläche © Ing. Rudolf Mark, 2015-12 

 BE ........ Betriebseinheit 

 WE ....... Wohneinheit 

©   Ing. R. Mark BSC Bauingenieure GmbH
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3.5.14 

Für Photovoltaikanlagen an Fassaden sind folgende Anforderungen einzuhalten:

a) Die Photovoltaik-Module müssen Punkt 1.4 der Tabelle 1a entsprechen.

(Anm.: für alle Gebäudeklassen gibt es konkrete Festlegungen)

b) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 muss, bezogen auf das zweite 

über dem Brandherd liegende Geschoß, eine Brandweiterleitung und das 

Herabfallen großer Photovoltaik-Modulteile wirksam eingeschränkt werden.

c) Entsteht bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 durch die Photovoltaik-

anlage ein Hinterlüftungsspalt und werden die nachweisfreien Ausführungen 

gemäß Punkt 3.5.7 oder 3.5.8 herangezogen, so ist dennoch eine geschoß-

weise Abschottung des Hinterlüftungsspalts erforderlich.

d) Rettungswege mit Geräten der Feuerwehr dürfen durch Bestandteile der 

Photovoltaikanlage weder eingeschränkt noch gefährdet werden.

(Anm.: unabhängig von den Gebäudeklassen, sondern abhängig vom

→ Fluchtkonzept nach Pkt. 5.1 und 5.2 der OIB-RL 2)
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OIB RL 2 - BRANDSCHUTZ

©   Ing. R. Mark BSC Bauingenieure GmbH

Fluchtniveau (hier der Einfachheit halber "GH"): 

Höhendifferenz zwischen der Fußbodenoberkante 

des höchstgelegenen oberirdischen Geschoßes und 

der an das Gebäude angrenzenden  Geländeober-

fläche nach Fertigstellung im Mittel.
?

OIB-RL
2.1, 2.2, 

2.3??
GH ≤ 7 m
max. 3G?

freistehend 
(3-seitig)?

∑ BGF ≤ 400m²

??
GH ≤ 11 m
max. 4G

GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5

?
2 WE oder 

1 BE

ja

nein

ja

ja

nein

?
GH ≤ 22 mnein

ja

nein

ja

nein

??
∑ BGF ≤ 800m²

nur WE

nein ja

ja

?
NF ≤ 400m² je 

NE

?
nur 1 WE 
oder 1 BEja nein

ja nein

nein

BSC 
Brandschutz-

konzept

ja nein

nein

?
∑ BGF ≤ 400m²

ja nein

Betriebsgebäude, Garage, 
Hochhaus oder Sonderge-

bäude gem. Pkt. 11 OIB-RL2?

??
Reihenhaus: je NE 
∑ BGF≤ 400m²ja

nein

BGF Bruttogeschoßfläche gem. ÖN B 1800

NE Nutzungseinheit (WE oder BE)

NF Nutzfläche

WE Wohneinheit

BE Betriebseinheit

G Geschoßanzahl

GK Gebäudeklasse

GH Gebäudehöhe

https://www.bsc-gmbh.at/technik-recht/o-i-b-%C3%B6sterr-institut-f%C3%BCr-bautechnik/brandschutzbewertung/
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a) Die Photovoltaik-Module müssen Punkt 1.4 der Tabelle 1a entsprechen

Blick in die Bedienungsanleitung, 

ob seitens des Herstellers diese

Angabe zur Baustoff-Brennbarkeit

der Module (Anm.: “Elektrische 

Betriebsmittel“) aufgenommen ist...

„Faktencheck“:

derzeit keine derartigen Inhalte in 

Bedienungsanleitungen
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a) Die Photovoltaik-Module müssen Punkt 1.4 der Tabelle 1a entsprechen
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b) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 muss, bezogen auf das 

zweite über dem Brandherd liegende Geschoß, eine Brandweiterleitung 

und das Herabfallen großer Photovoltaik-Modulteile wirksam 

eingeschränkt werden.

Trennelemente wie bei Fassaden aus Holz und 

Holzwerkstoffen in den Gebäudeklassen 4 und 5

nach ÖNORM B 2332?
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b) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 muss, bezogen auf das 

zweite über dem Brandherd liegende Geschoß, eine Brandweiterleitung 

und das Herabfallen großer Photovoltaik-Modulteile wirksam 

eingeschränkt werden.

Nachweisführung nach ÖNORM B 3800-5   (?)

1 Anwendungsbereich 
Mit den Prüfergebnissen aus dieser ÖNORM kann vorhergesagt werden, ob 

eine Fassade eine Brandausbreitung ausgehend vom zweiten über dem 

Brandherd liegenden Geschoss begünstigt und ob aus diesem Bereich eine 

Gefährdung von Rettungsmannschaften insbesondere durch das Herabfallen 

großer Teile besteht. 

Nicht Gegenstand der Untersuchungen sind das Brandverhalten und allfällige 

Brandnebenerscheinungen, die bei einem Fensterausbrand im ersten über 

dem Primärbrandherd liegenden Geschoss hervorgerufen werden können. 

Der unmittelbare Anwendungsbereich liegt in der Prüfung von Außen-

wand-Wärmedämm-Verbundsystemen, vorgehängten, hinterlüfteten 

sowie vorgehängten, belüfteten Fassaden im Zusammenhang mit den 

Anforderungen, die in der OIB-Richtlinie 2:2011 formuliert sind. 

→ Klassifizierungsbericht für PV-Module und 

deren Befestigungen als Gesamtsystem!
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c) Entsteht bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 durch die Photo-

voltaikanlage ein Hinterlüftungsspalt und werden die nachweisfreien 

Ausführungen gemäß Punkt 3.5.7 oder 3.5.8 herangezogen, so ist 

dennoch eine geschoßweise Abschottung des Hinterlüftungsspalts

erforderlich.
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d) Rettungswege mit Geräten der Feuerwehr dürfen durch Bestandteile 

der Photovoltaikanlage weder eingeschränkt noch gefährdet werden.

Die Anforderung ist unbestritten nachvollziehbar! ABER:

WER beurteilt das? 

Neubau: Brandschutz-SV, der anhand des gewählten Fluchtkonzepts nach 

Abschnitt 5.1 und 5.2 der OIB-RL 2 seine Schlüsse zieht 

→ von jeder Stelle jedes Raumes muss erreichbar sein:

➢ nach 40m ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angren-

zenden Geländes im Freien → kein zusätzlicher Rettungsweg erforderlich

➢ ein Treppenhaus oder eine Außentreppe nach Tabelle 2a bzw. 2b 

(einziger Fluchtweg ohne Rettungsweg = hohe Anforderungen), 

→ kein zusätzlicher Rettungsweg erforderlich

wobei diese Variante bei bestimmten Sondernutzungen nicht zulässig ist

➢ ein Treppenhaus oder eine Außentreppe nach Tabelle 3 und zusätzlich

Punkt 5.1.4: entweder ein Rettungsweg nach Pkt. 5.2 der OIB-RL 2 

oder zusätzliche Treppe/Außentreppe nach Tabelle 3 oder Zugang zu 

einem benachbarten Brandabschnitt

wobei diese Variante bei bestimmten Sondernutzungen nicht zulässig ist

Bestandsgebäude: Der planende Elektrotechniker?
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d) Rettungswege mit Geräten der Feuerwehr dürfen durch Bestandteile 

der Photovoltaikanlage weder eingeschränkt noch gefährdet werden.

Die Anforderung ist unbestritten nachvollziehbar! ABER:

WER beurteilt das? 

Neubau: Brandschutz-SV, der anhand des gewählten Fluchtkonzepts nach 

Abschnitt 5.1 und 5.2 der OIB-RL 2 seine Schlüsse zieht 

→ von jeder Stelle jedes Raumes muss erreichbar sein:

➢ nach 40m ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angren-

zenden Geländes im Freien → kein zusätzlicher Rettungsweg erforderlich

➢ ein Treppenhaus oder eine Außentreppe nach Tabelle 2a bzw. 2b 

(einziger Fluchtweg ohne Rettungsweg = hohe Anforderungen), 

→ kein zusätzlicher Rettungsweg erforderlich

wobei diese Variante bei bestimmten Sondernutzungen nicht zulässig ist

➢ ein Treppenhaus oder eine Außentreppe nach Tabelle 3 und zusätzlich

Punkt 5.1.4: entweder ein Rettungsweg nach Pkt. 5.2 der OIB-RL 2 

oder zusätzliche Treppe/Außentreppe nach Tabelle 3 oder Zugang zu 

einem benachbarten Brandabschnitt

wobei diese Variante bei bestimmten Sondernutzungen nicht zulässig ist

Bestandsgebäude: Der planende Elektrotechniker?
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3.5.14   → Faktencheck:

Baustoff-Brennbarkeit seitens der Hersteller nur selten angegeben 

(Anm.: Elektrische Betriebsmittel) – Klassifizierungsnachweis?

GK4 und GK5 Brandweiterleitung über das zweite über dem 

Brandherd liegende Geschoß verhindern – wie?

GK4 und GK5: Hinterlüftungsspalt verschließen bedeutet 

→ keine „durchlaufenden“ PV-Flächen mehr...

Rettungsweg an der Fassade beachten, wenn dies im 

Fluchtkonzept verfolgt wird – wer prüft das im Bestand?
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3.13     ... der Gebäudeklassen 3 bis 5

1. Für auf Dächern aufgebrachte oder in Dächern integrierte Photovoltaikanlagen 

bei Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen folgende Anforderungen 

eingehalten werden:

a) Die auf Dächern aufgebrachten oder in Dächern integrierten Photovoltaik-

Module müssen BROOF (t1) entsprechen, oder die Oberseite der Photovol-

taik-Module muss aus Glas bestehen oder die Klasse A2 erfüllen, wobei ein 

etwaiger Rahmen in A2 ausgeführt werden muss.

b) Photovoltaik-Module müssen von der Mitte der brandabschnittsbildenden 

Wand sowie zur Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze – falls die 

horizontale Brandübertragung nicht durch gleichwertige Maßnahmen 

begrenzt werden kann – einen Abstand von mindestens 1 m haben. 

c) Die Erreichbarkeit der Dachfläche für die Einsatzkräfte der Feuerwehr muss 

für Löschmaßnahmen gegeben sein. Photovoltaikanlagen müssen zu

allenfalls vorhandenen Dachausstiegen, die als Zugang für die Feuerwehr

dienen, im Bereich der Standfläche einen Abstand von mindestens 3 m

aufweisen.
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3.13     ... der Gebäudeklassen 3 bis 5

d) Die Ausdehnung der Photovoltaik-Modulfelder darf höchstens 40 m

betragen. Die Abstände zwischen den Photovoltaik-Modulfeldern müssen 

mindestens 1 m betragen; bei einer Dacheindeckung, die nicht A2 erfüllt, ist 

ein Abstand von 2 m erforderlich.

e) Der Abstand zwischen Photovoltaik-Modulen und Lichtkuppeln sowie 

Öffnungen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen muss mindestens 1 m 

betragen; bei einer Dacheindeckung, die nicht A2 erfüllt, ist ein Abstand von 

mindestens 2 m erforderlich. Dabei darf die Wirksamkeit der Rauch- und 

Wärmeabzugsanlage nicht beeinträchtigt werden. 

f) Generatoranschlusskasten und/oder Wechselrichter dürfen nur auf 

mineralischen Unterkonstruktionen in A2 angebracht werden.
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OIB RL 2 - BRANDSCHUTZ

©   Ing. R. Mark BSC Bauingenieure GmbH

Fluchtniveau (hier der Einfachheit halber "GH"): 

Höhendifferenz zwischen der Fußbodenoberkante 

des höchstgelegenen oberirdischen Geschoßes und 

der an das Gebäude angrenzenden  Geländeober-

fläche nach Fertigstellung im Mittel.
?

OIB-RL
2.1, 2.2, 

2.3??
GH ≤ 7 m
max. 3G?

freistehend 
(3-seitig)?

∑ BGF ≤ 400m²

??
GH ≤ 11 m
max. 4G

GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5

?
2 WE oder 

1 BE

ja

nein

ja

ja

nein

?
GH ≤ 22 mnein

ja

nein

ja

nein

??
∑ BGF ≤ 800m²

nur WE

nein ja

ja

?
NF ≤ 400m² je 

NE

?
nur 1 WE 
oder 1 BEja nein

ja nein

nein

BSC 
Brandschutz-

konzept

ja nein

nein

?
∑ BGF ≤ 400m²

ja nein

Betriebsgebäude, Garage, 
Hochhaus oder Sonderge-

bäude gem. Pkt. 11 OIB-RL2?

??
Reihenhaus: je NE 
∑ BGF≤ 400m²ja

nein

BGF Bruttogeschoßfläche gem. ÖN B 1800

NE Nutzungseinheit (WE oder BE)

NF Nutzfläche

WE Wohneinheit

BE Betriebseinheit

G Geschoßanzahl

GK Gebäudeklasse

GH Gebäudehöhe

 relevant PV → →

https://www.bsc-gmbh.at/technik-recht/o-i-b-%C3%B6sterr-institut-f%C3%BCr-bautechnik/brandschutzbewertung/
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a) Die auf Dächern aufgebrachten oder in Dächern integrierten Photovoltaik-

Module müssen BROOF (t1) entsprechen, oder die Oberseite der Photo-

voltaik-Module muss aus Glas bestehen oder die Klasse A2 erfüllen, wobei 

ein etwaiger Rahmen in A2 ausgeführt werden muss.

PV-Module sind keine „Dacheindeckungen“, womit 

die Nachweisführung BROOF (t1) für PV-Module 

schwierig wird. Die Brandprüfung BROOF(t1) erfolgt 

in einer akkreditierten Prüfanstalt. 

Die Klassifizierung erfolgt nach ÖN EN 13501-5.
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b) Photovoltaik-Module müssen von der Mitte der brandabschnittsbildenden Wand 

sowie zur Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze – falls die horizontale 

Brandübertragung nicht durch gleichwertige Maßnahmen begrenzt werden kann 

– einen Abstand von mindestens 1 m haben. 

sofern GK 3, 4, 5
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c) Die Erreichbarkeit der Dachfläche für die Einsatzkräfte der Feuerwehr muss für 

Löschmaßnahmen gegeben sein. Photovoltaikanlagen müssen zu allenfalls 

vorhandenen Dachausstiegen, die als Zugang für die Feuerwehr dienen, im 

Bereich der Standfläche einen Abstand von mindestens 3 m aufweisen.

Zugang / Aufgang / Ausstieg

Drehleiter / Löschwasser
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d) Die Ausdehnung der Photovoltaik-Modulfelder darf höchstens 40 m betragen. 

Die Abstände zwischen den Photovoltaik-Modulfeldern müssen mindestens 1 m

betragen; bei einer Dacheindeckung, die nicht A2 erfüllt, ist ein Abstand von 2 m 

erforderlich.
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d) Die Ausdehnung der Photovoltaik-Modulfelder darf höchstens 40 m betragen. 

Die Abstände zwischen den Photovoltaik-Modulfeldern müssen mindestens 1 m

betragen; bei einer Dacheindeckung, die nicht A2 erfüllt, ist ein Abstand von 2 m 

erforderlich.
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e) Der Abstand zwischen Photovoltaik-Modulen und Lichtkuppeln sowie 

Öffnungen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen muss mindestens 1 m 

betragen; bei einer Dacheindeckung, die nicht A2 erfüllt, ist ein Abstand von 

mindestens 2 m erforderlich. Dabei darf die Wirksamkeit der Rauch- und 

Wärmeabzugsanlage nicht beeinträchtigt werden.
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f) Generatoranschlusskasten und/oder Wechselrichter dürfen nur auf 

mineralischen Unterkonstruktionen in A2 angebracht werden.
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OIB RL 2.1 

BRANDSCHUTZ bei 

Betriebsbauten
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OIB RL 2.1 

BRANDSCHUTZ bei 

Betriebsbauten
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OIB RL 2.1 

BRANDSCHUTZ bei 

Betriebsbauten
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3.9.7 Die Photovoltaik-Module an Fassaden müssen bei Betriebsbauten gemäß 

Punkt 3.9.1 und 3.9.2 den darin angeführten Anforderungen entsprechen.

3.9.1 Bei Betriebsbauten mit einer Außenwandhöhe von nicht mehr als 14 m müssen Außen-

wandbekleidungen sowie die Komponenten bzw. das Gesamtsystem von nichttragenden 

Außenwänden der Klasse C entsprechen. Es können auch Baustoffe aus Holz und 

Holzwerkstoffen der  Klasse D verwendet werden, wobei gegebenenfalls verwendete 

Dämmstoffe der Klasse A2 entsprechen müssen.

3.9.2 Bei Betriebsbauten mit nicht mehr als einem oberirdischen Geschoß und einer

Außenwandhöhe von mehr als 14 m müssen die Komponenten bzw. das Gesamtsystem 

von nichttragenden Außenwänden aus B bestehen.

3.9.8 Bei Betriebsbauten gemäß Punkt 3.9.3 sind in Bereichen, bei denen ein 

Löschangriff von außen möglich ist, Photovoltaik-Module an der Fassade in 

B-d1 ausreichend. 

3.9.3 Bei Betriebsbauten mit mehr als einem oberirdischen Geschoß und einer Außenwand-

höhe von mehr als 14 m müssen die Komponenten bzw. das Gesamtsystem von 

nichttragenden Außenwänden aus A2 bestehen.

3.9.9 Die Ausdehnung der Photovoltaik-Modulfelder an der Fassade darf 

höchstens 40 m betragen. Die Abstände zwischen den Photovoltaik-

Modulfeldern müssen mindestens 2 m betragen.
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3.11.1 Für auf Dächern aufgebrachte oder in Dächern integrierte Photovoltaik-

anlagen bei Gebäuden mit einer Dachfläche von mehr als 1.800 m² müssen 

folgende Anforderungen eingehalten werden:  

a) Die auf Dächern aufgebrachten oder in Dächern integrierten Photo-

voltaik-Module müssen BROOF (t1) entsprechen, oder die Oberseite der  

Photovoltaik-Module muss aus Glas bestehen oder die Klasse A2 

erfüllen, wobei ein etwaiger Rahmen in A2 ausgeführt werden muss. 

b) Photovoltaik-Module müssen von der Mitte der brandabschnittsbilden-

den Wand und zur Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze – falls die 

horizontale Brandübertragung nicht durch gleichwertige Maßnahmen 

begrenzt werden kann – einen Abstand von mindestens 1 m haben. 

c) Die Erreichbarkeit der Dachfläche für die Einsatzkräfte der Feuerwehr 

muss für Löschmaßnahmen gegeben sein. Photovoltaikanlagen 

müssen zu allenfalls vorhandenen Dachausstiegen, die als Zugang für 

die Feuerwehr dienen, im Bereich der Standfläche einen Abstand von 

mindestens 3 m aufweisen. 
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d) Die Ausdehnung der Photovoltaik-Modulfelder darf höchstens 40 m 

betragen. Die Abstände zwischen den Photovoltaik-Modulfeldern 

müssen mindestens 1 m betragen; bei einer Dacheindeckung, die 

nicht A2 erfüllt, ist ein Abstand von 2 m erforderlich.

e) Die Maßnahmen gemäß Punkt 3.10.2 dürfen durch Photovoltaik-

Modulfelder nicht überbaut und nicht beeinträchtigt werden.  

3.10.2 

Bei Hauptbrandabschnitten mit einer Dachfläche von mehr als 1.800 m² ist 

a) die Dachkonstruktion unter Berücksichtigung des Brandverhaltens der verwendeten 

Wärmedämmung so auszubilden, dass eine Brandausbreitung innerhalb eines 

Hauptbrandabschnittes über das Dach eingeschränkt wird und 

b) im Bereich von Dachdurchdringungen durch konstruktive Maßnahmen eine 

Brandweiterleitung einzuschränken.

f) Der Abstand zwischen Photovoltaik-Modulen und Lichtkuppeln sowie 

Öffnungen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen muss mindestens

1 m betragen; bei einer Dacheindeckung, die nicht A2 erfüllt, ist ein 

Abstand von mindestens 2 m erforderlich. Dabei darf die Wirksamkeit  

der Rauch- und Wärmeabzugsanlage nicht beeinträchtigt werden. 
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g) Generatoranschlusskasten und/oder Wechselrichter dürfen nur auf 

mineralischen Unterkonstruktionen in A2 angebracht werden.  

3.11.2Für auf Dächern aufgebrachte oder in Dächern integrierte Photovoltaik-

anlagen muss bei Gebäuden mit einer automatischen Löschanlage

der Einbrand ins Gebäudeinnere wirksam eingeschränkt werden.  

3.11.3Die Anforderungen gemäß Punkt 3.11.2 gelten als erfüllt, wenn 

a) die Tragkonstruktion gemäß Tabelle 1 sowie eine allfällige Wärme-

dämmung in A2 ausgeführt wird, oder

b) Decken über dem obersten Geschoß gemäß Tabelle 1 ausgeführt werden 

und die Leistungseigenschaften E und I erfüllt sind, oder 

c) die oberste Dacheindeckung mit 5 cm Kies oder gleichwertig ausgeführt 

wird.
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Brandabschnittsfläche je ~3.500m²

Foliendach, keine Bekiesung, RWA

Dachdämmung EPS (extrudierter 

Polystyrolschaum), Treppenhaus

Planungen im Jahre 2022/2023, Behördeneinreichung (Bau, Gewerbe) vorgesehen im August 2023

Anfrage bei BSC Bauingenieure GmbH im Juli 2023 „Stellungnahme, dass Brandschutz OK“ ...
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Die Brandverhütungsstelle Ober-

österreich erarbeitet „Merkblätter 

Vorbeugender Brandschutz“, um diverse 

Erkenntnisse aus unter-schiedlichen 

Themenbereichen rasch festzuschreiben.

Möglicherweise auch ein Motiv für die 

Erarbeitung einer neuen oder die 

Einarbeitung in eine TRVB sowie 

Übernahme bestimmter Inhalte in OIB

Quelle: Internetseite BVS – Brandverhütungsstelle für Oberösterreich registrierte Genossenschaft m.b.H.

https://www.bvs-ooe.at/mediathek/nuetzliche-unterlagen/
https://www.bvs-ooe.at/mediathek/nuetzliche-unterlagen/
https://www.bvs-ooe.at/mediathek/nuetzliche-unterlagen/
https://www.bvs-ooe.at/mediathek/nuetzliche-unterlagen/
https://www.bvs-ooe.at/mediathek/nuetzliche-unterlagen/
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Es ist uns ein Anliegen, das in unseren unzähligen Vorträgen und Seminaren 

transportierte Wissen auch möglichst weit zu verbreiten. Deshalb wird es Ihnen 

gestattet, Daten, Bilder, Grafiken und sonstige für Sie wichtige Inhalte aus dem hier 

vorliegenden Folienhandout in nicht kommerzieller Weise, nicht redaktionell, für Ihre 

Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Ihrem Unternehmen unter der

Quellenangabe:

BSC Bauingenieure GmbH / bsc.st

zu verwenden!

Eine kommerzielle oder redaktionelle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstätigkeit gegen 

Entgelt, Verfassen von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung auf Ihre schriftliche Anfrage mit allen Ihrerseits dazu 

erforderliche Fakten nicht gestattet.

Alle Rechte vorbehalten!

Die Rechte des Schöpfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -

entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie 

einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedürfe ©


